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Wichtige Rufnummern und Sprechzeiten

Stadt Kölleda

Zentrale Tel.: 03635/450-0
E-Mail stadtverwaltung@koelleda.de

Verwaltungsgemeinschaft  
Kölleda (VG)

Wie können wir Ihnen helfen?

Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungsamt, Stadtkasse
(über Stadt Kölleda)
Alles andere:�

E-Mail

Sprechzeiten

Montag, Donnerstag, Freitag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Bereitschaftsdienste

Redaktionsschluss nächster Cölledaer Anzeiger

Erscheinungstag: letzter Donnerstag im Monat
Abgabefrist: 10 Tage vor Erscheinungstag

(immer montags)

Änderungen behalten wir uns vor!

Dienstplan Ärzte

Notfall-Nummern

Rettungsdienst / Feuerwehr Leitstelle Erfurt - 112
Polizei: 110
Bundesweite Notrufnummer 116 117

BeWA mbH Sömmerda

Bereitschaftsdienst

Bereich Abwasser: 0800 - 3634800
Bereich Trinkwasser: 0800 - 0725175

Notdienstplan für die Kölledaer Apotheken
Die Zuständigkeit des Notdienstes der Apotheken von 08:00 Uhr bis Folgetag 08:00 Uhr wechselt täglich und ist in jeder  
Apotheke den Aushängen zu entnehmen.
Wir bitten dies zu beachten.

Besuchen Sie uns im Internet

Stadt: http://www.koelleda.de
VG: http://www.vgem-koelleda.de

Polizeiinspektion Sömmerda

Kontaktbereichsbeamter Stadt Kölleda
PHM Daniel, Markt 1
Tel.: 03635 / 400091

Sprechtag:
Dienstag 15.00 - 17:00 Uhr

Kontaktbereichsbeamter VG Kölleda
PHM Bohne, Markt 1
Tel.: 036377 / 837232

Polizeidienststelle Sömmerda
Bahnhofstraße 29, 99610 Sömmerda
Telefon: 0361 / 574325100
Öffnungszeiten:
Rund um die Uhr geöffnet

Bürgermeister 100
Sekretariat 100
Öffentlichkeitsarbeit 145
Zentrale Dienste 111
Amtsleiter Hauptamt/Kämmerei 124
Kämmerei 118
Steuern 122
Personal 108, 132
Kasse 130, 114
Ordnungsamt 120
Vollzugsdienst / Friedhofsverwaltung 116
Amtsleiter Bauamt 127
Bauleitplanung 133
Hochbau 103
Tiefbau 119
Liegenschaften 117
Allg. Bauverwaltung 126
Bürgerbüro 110
Bürgerbüro Rastenberg 036377 / 76721
Standesamt 115
Stadtbibliothek 03635 / 482333
Stadtarchiv 03635 / 479075
Betriebshof 03635 / 601720
Fax Zentrale 144
Fax Standesamt 131
Fax Bürgerservice 199
Fax BS Rastenberg 036377 / 76729
Freiwillige Feuerwehr Kölleda
Fax
ff-koelleda@online.de
www.feuerwehr-koelleda.de

03635 / 483-249
03635 / 402-220

Sprechzeiten

Bürgermeister
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr
Bürgerbüro
Montag, Mittwoch, Freitag 08.00 - 13.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 08.00 - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 - 11.00 Uhr
Stadtbibliothek
Montag 10.00 - 12.00 Uhr und 

13.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 10.00 - 12.00 Uhr und 

13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 

13.00 - 15.00 Uhr
Freitag 10.00 - 13.00 Uhr 

Stadtarchiv
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

Tel.: 03635/450-0
Tel.: 03635/450-105 / 155 oder 109
poststelle@vgem-koelleda.de

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan 1/13 Industriegebiet „IG-3" Sömmer-
da/Kölleda der Stadt Kölleda in Kraft.

Auslegungshinweis
Jedermann kann den Bebauungsplan der Stadt Kölleda Nr. 1/13 
Industriegebiet „IG-3" Sömmerda/Kölleda der Stadt Kölleda 
einschl. Begründung und der zusammenfassenden Erklärung ab 
sofort im Bauamt der Stadtverwaltung Kölleda, Markt 1, 99625 
Kölleda, während der allgemeinen Dienstzeiten nach Terminver-
einbarung einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Kontakt über Telefon des Bauamtes:
03635 450 133 oder 03635 450 127 oder
per E-Mail: bauamt@koelleda.de

Sämtliche Bebauungspläne der Stadt Kölleda stehen ergänzend 
online zur Verfügung unter
https://www.koelleda.de/verwaltung/bauleitplanung.

Hinweis gemäß § 44 BauGB:
Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz l und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.
Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
sowie nach Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Kölleda geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.
Hinweis gem. § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung
Sofern die Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thür. Kommunalordnung (ThürKO) 
enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, 
zustande gekommen ist, so ist die Verletzung gem. § 21 Abs. 
4 Satz 1 ThürKO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt 
Kölleda unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, 
die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kölleda, den 27.05.2024
gez. Riedel
Bürgermeister� Siegel
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Amtlicher Teil

Amtliche Bekanntmachungen 
 der Stadt Kölleda

Bekanntmachung der Beschlüsse

42. SR 21.05.2024

Beschluss-Nr.: 378/42/2024
Abwägungsbeschluss zum Entwurf des Flächennutzungsplans
Es erfolgte die Abstimmung:
Gesetzliche Anzahl der Stadträte: ��������������������������������������  20+1
davon anwesend: ���������������������������������������������������������������  16+1

17 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 379/42/2024
Feststellungsbeschluss Flächennutzungsplan
Es erfolgte die Abstimmung:
Gesetzliche Anzahl der Stadträte: ��������������������������������������  20+1
davon anwesend: ���������������������������������������������������������������  16+1

17 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 380/42/2024
Lärmaktionsplan der Stadt Kölleda
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Kölleda beschließt den vorliegenden Lär-
maktionsplan für die Stadt Kölleda (Anlage 1) mit Stand vom 
Mai 2024. Die Verwaltung wird beauftragt
Die Verwaltung wird beauftragt, den Lärmaktionsplan formal 
abzuschließen und bei den zuständigen Verkehrsbehörden bei 
Bedarf die Umsetzung der im Lärmaktionsplan festgesetzten 
Maßnahmen zu beantragen.
Es erfolgte die Abstimmung:
Gesetzliche Anzahl der Stadträte: ��������������������������������������  20+1
davon anwesend: ���������������������������������������������������������������  16+1

14 Ja-Stimmen 3 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 381/42/2024
Vergabe Bauleistungen DGH Beichlingen, Los 21 - Außenan-
lagen
Herr Kraneis erklärt sich zu diesem TOP für befangen.
Es erfolgte die Abstimmung:
Gesetzliche Anzahl der Stadträte: ��������������������������������������  20+1
davon anwesend: ���������������������������������������������������������������  15+1

16 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Beschluss-Nr.: 382/42/2024
Lösch- u. Hilfeleistungen Stadt an der Schmücke
Es erfolgte die Abstimmung:
Gesetzliche Anzahl der Stadträte: ��������������������������������������  20+1
davon anwesend: ���������������������������������������������������������������  16+1

17 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Amtliche Bekanntmachung der Genehmigung 
des Bebauungsplans Nr. 1/13 Industriegebiet 
„IG-3„ Sömmerda/Kölleda der Stadt Kölleda
Der Stadtrat der Stadt Kölleda hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 19. 12. 2023, Beschluss-Nr. 336/38/2023, den Bebauungs-
plan Nr. 1/13 Industriegebiet „IG-3" Sömmerda/Kölleda der 
Stadt Kölleda als Satzung beschlossen.

Die Satzung - Bebauungsplan Nr. 1/13 Industriegebiet „IG-3" 
Sömmerda/Kölleda der Stadt Kölleda - wurde der Kommunal-
aufsicht des Landkreises Sömmerda gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
vorgelegt und der Eingang am 24.04.2024 bestätigt. Mit Be-
scheid des Landratsamtes Sömmerda, Kommunalaufsicht, vom 
23.05.2024 wurde der o.g. Bebauungsplan als Satzung rechts-
aufsichtlich genehmigt.



Cölledaer Anzeiger	 - 4 -	 Nr. 6/2024

Bekanntmachung

Erneute Anhörung innerhalb des Rechtsverordnungsverfahrens zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes des Fließgewässers Monna von oberhalb Kölleda bis zur Mündung in die 
Unstrut

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz beabsichtigt, für das Fließgewässer Monna von ober-
halb Kölleda bis zur Mündung in die Unstrut auf Teilen der 
Gemarkungen Dermsdorf, Kölleda, Stödten, Leubingen, 
Scherndorf und Weißensee das Überschwemmungsgebiet 
festzusetzen. Die Festsetzung des Überschwemmungsgebie-
tes erfolgt gemäß § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 
geändert worden ist.

Im Rahmen der ersten Anhörung wurden zahlreiche Einwen-
dungen vorgebracht, die eine detaillierte fachliche Überprü-
fung der hydraulischen Berechnung, die der Festsetzung des 
Überschwemmungsgebietes zu Grunde liegt, erforderlich 
machte. Das Ergebnis dieser Überprüfung ergab einen Kor-
rekturbedarf in der Berechnung und im Ergebnis Abweichun-
gen in der Abgrenzung des festzusetzenden Überschwem-
mungsgebietes. Da es auch neue Betroffenheiten bzgl. des 
Überschwemmungsgebietes gibt, ist eine erneute Anhörung 
erforderlich.

Nach § 66 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) vom 28. Mai 
2019 (GVBl. S. 74), das durch Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. 
S. 277) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gege-
ben:

Der Entwurf der Rechtsverordnung sowie die dazugehören-
den Karten (Kartenblätter im Maßstab 1 : 10.000, basierend 
auf ATKIS, und Kartenblätter im Maßstab 1 : 2.000, basierend 
auf ALKIS) liegen vom

22.07.2024 bis einschließlich 21.08.2024

in folgenden Behörden während der Sprechzeiten zur allge-
meinen Einsicht für jedermann aus:

Stadtverwaltung Kölleda, Bauamt, Markt 1, 99625 Kölleda
bitte nach vorheriger Terminabstimmung: Telefon: 03635 / 
450 133

Montag 8:00 - 15:00 Uhr
Dienstag 8:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 15:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 15:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:00 Uhr

Stadtverwaltung Sömmerda, Bau und Umweltamt (Zi. 1.10),
Marktstraße 1-2, 99610 Sömmerda
bitte nach vorheriger Terminabstimmung, Telefon: 03634 / 
350 220

Montag 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Stadtverwaltung Weißensee,
Marktplatz 26, 99631 Weißensee

Dienstag 9:30 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag 9:30 - 12:00 Uhr
Freitag 9:30 - 12:00 Uhr

Etwaige Bedenken gegen die Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes und den Erlass einzelner Schutzanordnungen 
sowie Anregungen zu dem Entwurf können bis einen Monat 
nach Ablauf der oben angegebenen Auslegungsfrist

- schriftlich beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz, Göschwitzer Straße 41 in 07745 
Jena oder

- mündlich zur Niederschrift im Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Außenstelle Wei-
mar, Dienstgebäude 1, Harry-Graf-Kessler-Str. 1 in 99423 
Weimar, Zimmer 1809

bitte nach vorheriger Terminabstimmung,
Telefon: 0361 573943619 oder 0361 573943329
zu folgenden Dienststunden:

Montag 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Dienstag 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Mittwoch 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Donnerstag 8:30 - 11:30 Uhr 13:30 - 15:30 Uhr
Freitag 8:30 - 11:30 Uhr

vorgebracht werden.

Verspätet eingehende Einwendungen können bei dem Erlass 
der Rechtsverordnung unberücksichtigt bleiben.
Wer fristgemäß Bedenken oder Anregungen vorgebracht hat, 
die beim Erlass der Rechtsverordnung nicht berücksichtigt 
wurden, wird über die Gründe unterrichtet.

Dieser Bekanntmachungstext wird auch auf der Internetseite 
des TLUBN unter
https://tlubn.thueringen.de/service/amtliche-bekanntma-
chungen veröffentlicht.

Die zugehörigen Karten werden im Auslegungszeitraum 
ebenfalls auf der Internetseite des TLUBN unter
https://tlubn.thueringen.de/service/anhoerungs-ausle-
gungsverfahren veröffentlicht.

Durch Einsichtnahme in die Auslegungsunterlagen entstehen-
de Kosten können nicht erstattet werden.

Jena, den 05.06.2024
Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau
und Naturschutz
Im Auftrag
Frederik Ahrens
Abteilungsleiter 4
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die Feuerwehr Ostramondra an die jeweils günstigste Firma lt. 
den abgegebenen Angeboten mit einer Summe in Höhe von 
5188,66€ nach der Detailprüfung durch den Ortsbrandmeister. 
Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe der Fördermittel wird 
genehmigt. Die Deckung erfolgt aus den Einnahmen der Feuer-
wehrpauschale 2024.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeindesrates: ����  6+1
davon anwesend ������������������������������������������������������������������  5+1

Abstimmungsergebnis:
6 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen

Gemeinde Ostramondra erhält finanzielle 
Beteiligung an Windenergieanlagen des 
Energieunternehmens BOREAS gemäß § 6 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Im Thüringer Standort des Unternehmens in Herbsleben im 
Unstrut-Hainich-Kreis versammelten sich am 23. Mai 2024 Ma-
deline Temme, Bürgermeisterin der Gemeinde Ostramondra 
und Vertretende der BOREAS Energie GmbH für die Übergabe 
eines Vertrags, der die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an 
den Erlösen von vier Windenergieanlagen auf dem Gemeinde-
gebiet regelt.

Grundlage hierfür ist der § 6 EEG, der es Betreibern von Windener-
gie- und Photovoltaikanlagen ermöglicht, die Gemeinden vor Ort 
freiwillig an Erträgen von nah gelegenen Anlagen zu beteiligen. 
Die vier Bestandsanlagen, die im Windpark Olbersleben/ Ostra-
mondra/ Rastenberg stehen, füllen nun die Kasse der Gemeinde 
mit 0,2 Cent für jede erzeugte Kilowattstunde. Über diese Mehr-
einnahme kann die Gemeinde vollkommen frei verfügen.

BOREAS möchte mit den Verträgen ein Zeichen der Anerken-
nung setzen. „Nur durch die Unterstützung der Gemeinden vor 
Ort ist ein Ausbau von Erneuerbaren Energien in der Region 
möglich“, fügte BOREAS Projektleiter René Hartnauer, der die 
Vertragsübergabe betreute, hinzu.

Regionales Engagement ist und bleibt für BOREAS ein wich-
tiger Bestandteil für eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. Das zeigt BOREAS auch mit anderen Projekten, 
wie einer Baumpflanzaktion auf dem Gartenberg in Ostramond-
ra, bei der auch Kinder aus dem örtlichen Kindergarten “Meisel-
blick” beteiligt waren, oder den zahlreichen finanziellen Zuwen-
dungen an soziale und kulturelle Einrichtungen sowie Vereine in 
der Region.

Über BOREAS
Als moderner Energiedienstleister plant, baut, finanziert, be-
treibt und vermarktet die BOREAS Energie GmbH seit mehr 
als 30 Jahren Anlagen für Windkraft, Photovoltaik, Biogas und 
Energiespeicher in ganz Europa. Natur ist unsere Energie - Re-
generative Energien dort erzeugen, wo sie gebraucht werden. 
Jede von BOREAS projektierte Anlage im Bereich der erneu-
erbaren Energieerzeugung und Speicherung ist ein Projekt für 
eine bessere Zukunft.

BOREAS Projektleiterin Doreen Töpfer, Bürgermeisterin Made-
line Temme und BOREAS Projektleiter René Hartnauer bei der 
Vertragsübergabe (von Links)

Lärmaktionsplan der Stadt Kölleda

Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des 
Lärmaktionsplanes

Zum Entwurf des Lärmaktionsplanes für die Stadt Kölleda 
wird gem. § 47 d Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) unter Anlehnung an den § 3 Abs. 2 BauGB die 
Öffentlichkeit beteiligt.

Die Stadt Kölleda ist gem. Artikel 9 der EU-Umgebungslärm-
richtlinie sowie § 47e BImSchG i.V.m. § 7 der 34. BImSchV und 
§ 3 der Thüringer Immissionsschutz-Zuständigkeitsverord-
nung zuständig für die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes 
in Ihrem Gebiet. Die Stadt Kölleda wurde vom Thüringer Lan-
desamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz aufgefordert, 
einen Lärmaktionsplan aufzustellen, da in der Lärmkartierung 
von 2022 eine Lärmkarte für die Stadt Kölleda erstellt wurde 
(begründet mit dem Verlauf der A71 Höhe Dermsdorf).

Für die Erarbeitung des Lärmaktionsplanes wurde das In-
genieurbüro für Verkehrsanlagen INVER GmbH aus Erfurt 
beauftragt.

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes kann in der Zeit vom 
28.06.2024 bis 09.08.2024 auf der Homepage der Stadt 
Kölleda (www.koelleda.de/Stadt/amtliche Bekanntma-
chungen) eingesehen werden.

Zusätzlich liegt der Entwurf des Lärmaktionsplanes im Bau-
amt der Stadtverwaltung Kölleda, Markt 1, 99625 Kölleda, 
während der bekannten Öffnungszeiten öffentlich aus. Eine 
Terminvereinbarung wird empfohlen.

Während der Dauer der Öffentlichkeitsbeteiligung können 
von jedermann Stellungnahmen abgegeben werden. Auch 
Kinder und Jugendliche sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne 
des § 3 BauGB. Die Stellungnahmen sollen elektronisch an die 
E-Mail-Adresse: bauamt@koelleda.de übermittelt werden. Bei 
Bedarf besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen schriftlich an

Stadt Kölleda
Bauamt
Markt 1, 99625 Kölleda

zu senden oder während der Sprechzeiten im Bauamt der 
Stadtverwaltung, Markt 1, 99625 Kölleda (Zimmer 7) zur 
Niederschrift vorzubringen oder abzugeben. Die Stellung-
namen müssen Namen, Vornamen und Anschrift der Ein-
wendenden gut lesbar enthalten.

Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben worden 
sind, können unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadtver-
waltung deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des o.g. 
Lärmaktionsplanes nicht von Bedeutung ist.

Die planberührenden Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange werden gleichzeitig beteiligt.

Kölleda, den 11. 06. 2024
Riedel
Bürgermeister Stadt Kölleda

Amtliche Bekanntmachungen  
der Gemeinde Ostramondra

Bekanntmachung der Beschlüsse

der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Ostramondra 
vom 14.05.2024

Beschluss-Nr. OM/117/2024:
Förderrichtlinie für eine landesweite Feuerwehrpauschale für 
2024
überplanmäßige Ausgabe -
Beschaffung von Ausstattung für die Feuerwehr Ostramondra
Der Gemeinderat der Gemeinde Ostramondra beschließt die 
Vergabe zur Beschaffung von Ausstattung und Bekleidung für 



Cölledaer Anzeiger	 - 6 -	 Nr. 6/2024

Verbraucherzentrale Thüringen

Die Verbraucherzentrale berät jeden  
2. Montag im Monat
von 8:00 - 12:00 Uhr im Funkwerkmuseum.
Der nächste Termin ist am 08.07.2024.
Termine zur Energieberatung können kostenfrei unter
0800 809802400 vereinbart werden.

Ein schönes Leben ist nötig -  
oder die Energiewende bei mir zu Hause
Wie können wir alle dazu beitragen und dabei 
Kosten sparen?

Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. 
Dazu braucht es uns alle!

Dass mit diesem Einsatz für die Energiewende auch Kos-
teneinsparungen einhergehen, will die Naturstiftung David 
in einer Veranstaltungsreihe ab Juni im Dorfgemeinschafts-
haus in Beichlingen zeigen:

• 12. Juli 2024, 19:00 bis 20:30 Uhr
Solar-Infoabend zum Ausbau von Photovoltaik und 
Möglichkeiten der Beteiligung an Energiegenossen-
schaften, Referent: Christopher Liss

• 2. August 2024, 19:00 bis 20:30 Uhr
Bericht aus über 30 Jahren Erfahrung mit innovativen 
Projekten zu Energie und Ökologie aus dem Internati-
onalen Kultur Centrum ufaFabrik e. V. (Berlin), Referent: 
Dipl. Phys.-Ing. Werner Wiartalla (Projektleitung Ökolo-
giebüro ufaFabrik)

Weitere Veranstaltungen, Workshops und Kooperationen 
werden je nach Interessenlage angeboten.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, um Anmeldung wird 
gebeten unter: www.naturstiftung-david.de/energiewende

Veranstaltungsort: Dorfgemeinschaftshaus Beichlingen,
Straße des Friedens 66 A,
99625 Beichlingen/Kölleda

Veranstalter: Naturstiftung David

Nichtamtlicher Teil

Informationen

Geburtstags- Geburtstags- 
glückwünscheglückwünsche

Ich wünsche, dass dein GlückIch wünsche, dass dein Glück
sich jeden Tag erneue,sich jeden Tag erneue,

dass eine gute Tatdass eine gute Tat
dich jede Stund erfreue!dich jede Stund erfreue!

Und wenn nicht eine Tat,Und wenn nicht eine Tat,
so doch ein gutes Wort,so doch ein gutes Wort,

das selbst im Guten wirkt,das selbst im Guten wirkt,
zu guten Taten fort.zu guten Taten fort.

Und wenn kein Wort,Und wenn kein Wort,
doch ein Gedanke schön und wahr,doch ein Gedanke schön und wahr,

der dir die Seele machder dir die Seele mach
und rings die Schöpfung klar.und rings die Schöpfung klar.

Friedrich Rückert, 1788-1866Friedrich Rückert, 1788-1866

Zu Ihrem Festtag gratuliert  
die Stadtverwaltung Kölleda

allen Juni-Geburtstagskindern  
im Stadtgebiet 

und
ihren Ortsteilen ganz herzlich.

Wir wünschen den Jubilaren
Gesundheit und Wohlergehen.
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Vereinsnachrichten
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Kirchliche Nachrichten

Ev. Regionalgemeinde Kölleda

Gottesdienste Juli bis August 2024

30.06., Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst in der

St. Severinuskirche zu Backleben
10:30 Uhr Gottesdienst in der

St. Wippertuskirche zu Kölleda
07.07. - Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst in der

St. Katharinenkirche zu Battgendorf
13.07. - Samstag
18:30 Uhr Orgelnacht in der

St. Bonifatiuskirche zu Altenbeichlingen
14.07., Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst in der

St. Severinuskirche zu Backleben
10:30 Uhr Gottesdienst in der

St. Wippertuskirche zu Kölleda
20.07. - Samstag
15:00 Uhr Gottesdienst in der

St. Laurentiuskirche zu Burgwenden
16:30 Uhr Gottesdienst in der

St. Peter und Paulskirche zu Großmonra
21.07., Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst in der

St. Katharinenkirche zu Battgendorf
10:30 Uhr Gottesdienst in der

St. Bonifatiuskirche zu Ostramondra /  
Rettgenstedt

28.07. - Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst in der

St. Severinuskirche zu Backleben
10:30 Uhr Gottesdienst in der

St. Aegidiuskirche zu Beichlingen
04.08. - Sonntag
10:30 Uhr Gottesdienst zum Schuljahresbeginn in der

Schlosskirche St. Marien zu Ostramondra
10.08. - Samstag
14:00 Uhr Gottesdienst

im Festzelt zum Dorffest in Burgwenden
18:00 Uhr Orgel-Sommer-Konzert in der

St. Bonifatiuskirche zu Altenbeichlingen
mit Ralf Schädlich

11.08., Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der

St. Katharinenkirche zu Battgendorf
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der

St. Wippertuskirche zu Kölleda



Cölledaer Anzeiger	 - 12 -	 Nr. 6/2024

BITTERSÜSSBITTERSÜSS
Sitz eine Zeit schon auf der Couch und habe nachgedacht…Sitz eine Zeit schon auf der Couch und habe nachgedacht…
Wie man das, wenn man krank, so manchmal eben macht.Wie man das, wenn man krank, so manchmal eben macht.

Gedanken liefen rückwärts - so ca. vierzig Jahr.Gedanken liefen rückwärts - so ca. vierzig Jahr.
Musste daran denken, wie krank ich damals war.Musste daran denken, wie krank ich damals war.
Und nur für meine Kinder - wollt‘ ich weiterleben.Und nur für meine Kinder - wollt‘ ich weiterleben.

Für ihr Glück hat es sich gelohnt, alle Kraft zu geben.Für ihr Glück hat es sich gelohnt, alle Kraft zu geben.
Wie bitter auch die Medizin, wie stark die Schmerzen war’n.Wie bitter auch die Medizin, wie stark die Schmerzen war’n.

So bittersüß war das Gefühl, hiel’st du ein Kind im Arm.So bittersüß war das Gefühl, hiel’st du ein Kind im Arm.
Gekämpft hab‘ ich zwölf Jahre lang,Gekämpft hab‘ ich zwölf Jahre lang,

dann ging es aufwärts - Gott sei Dank!!dann ging es aufwärts - Gott sei Dank!!
Will ich es ehrlich mal beseh’n - wäre all das nicht gescheh’n,Will ich es ehrlich mal beseh’n - wäre all das nicht gescheh’n,
weiß ich eines ganz genau, hier schriebe nicht die gleiche Frau!!weiß ich eines ganz genau, hier schriebe nicht die gleiche Frau!!

Bittersüß, so war mein Leben,  Bittersüß, so war mein Leben,  
bittersüß wird’s wohl auch weiter sein.bittersüß wird’s wohl auch weiter sein.

Will Freud‘ auch mit den Enkeln noch erleben,Will Freud‘ auch mit den Enkeln noch erleben,
möchte‘ Freund und auch Berater sein.möchte‘ Freund und auch Berater sein.

Hätt‘ damals nicht geglaubt, dass ich mal sagen kann.Hätt‘ damals nicht geglaubt, dass ich mal sagen kann.
„Hier - mein Urenkel, seht sie euch mal an!“„Hier - mein Urenkel, seht sie euch mal an!“

Mein bittersüßes Leben - ich hab‘ es zugelassen…,Mein bittersüßes Leben - ich hab‘ es zugelassen…,
werde auch wie Jeder - irgendwann mal passen…werde auch wie Jeder - irgendwann mal passen…
Dann dank‘ ich dafür, dass ich es durft‘ erleben…,Dann dank‘ ich dafür, dass ich es durft‘ erleben…,

mein bittersüßes, reiches, schönes Leben!!mein bittersüßes, reiches, schönes Leben!!

Barbara Scherbaum, 2023

SÜSS - SAUERSÜSS - SAUER
Frau Sauermann geht’s gar nich gut.
Se geht zum Doc, der nimmter Blut.
Dann sacht der Doc der Sauermann

sogleich och das Ergäbnis an.
Frau Sauermann, sie sin zu süß,

deshalb geht’s ihnen och so mies.
Vielleicht sollten sie es mal versuchen

un öfter meiden, guten Kuchen.
Denn eins, das steht doch lang schon fest,

das is e chemischer Prozess.
Im Machen wird aus süß schnell sauer -

doch sach ichs ihnen jetzt jenauer:
Viel Bewächung, wenjer sitzen

Sonst gibt’s bald Diabetesspritzen.
Ich möchte ihnen auch noch raten
Hände weg von fetten Braten…
Frau Sauermann trotz alledem

sind doch recht süß sie anzuseh’n…

Barbara Scherbaum, 2022

DEINE HÄNDEDEINE HÄNDE
Deine Hände sind stark und voller Kraft
Und haben so vieles schon geschafft…!

Deine Hände, so zärtlich und voller Gefühl,
ist mir heiß, so sind sie angenehm kühl.

Deine Hände streicheln so gelind,
so wie ein warmer Sommerwind…

Deine Hände, sie kosen und küssen…,
im Leben nie, möchte ich sie missen!!!

Barbara Scherbaum, 1992

17.08., Samstag
13:00 Uhr Gottesdienst mit Trauung in der

Kapelle zu Schloss Beichlingen
16:00 Uhr Andacht, anschließend Sommerkino in der

St. Andreaskirche zu Schillingstedt
18.08., Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der

St. Severinuskirche zu Backleben
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der

St. Bonifatiuskirche zu Ostramondra / Rett-
genstedt

24.08. - Samstag
13:00 Uhr Gottesdienst mit Trauung

in der Kapelle zu Schloss Beichlingen
17:00 Uhr Kultursommer in Dorfkirchen: „Country in der Kir-

che“,
anschließend Sommerfest vom Heimatverein
auf dem Dorfplatz

25.08., Sonntag
09:00 Uhr Gottesdienst in der

St. Katharinenkirche zu Battgendorf
10:30 Uhr Gottesdienst in der

St. Wippertuskirche zu Kölleda
31.08. - Samstag
18:00 Uhr Orgel-Sommer-Konzert in der

Schlosskirche St. Marien zu Ostramondra
mit Haemi Oh

01.09., Sonntag
10:30 Uhr Gottesdienst in der

St. Wippertuskirche zu Kölleda

Stellenangebot:

Reinigungskraft für die Johanniskirche Kölleda

Die Kirchgemeinde Kölleda sucht ab dem 01. Juli 2024 eine 
zuverlässige Reinigungskraft für die Reinigung der Johan-
niskirche nach Trauerfeiern und Beerdigungen. Die Einsätze 
belaufen sich auf bis zu 15 x pro Quartal.

Aufgaben:
• Reinigung der Johanniskirche

nach Trauerfeiern und Beerdigungen
• Gewissenhafte Pflege und Sauberkeit des Kirchenraums
Anforderungen:
• Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
• Gründliche Arbeitsweise
• Freundliches Auftreten

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Birgit Liesegang 
unter:

• Telefon: 03635 482584
• Mail: ev.friedhof-koe@t-online.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Sonstiges

Information
Das Trauercafé findet jeden 2. Montag im Monat ab 15 Uhr

im Funkwerkmuseum statt.

Der nächste Termin ist der 08.07.2024.

Anmelden kann man sich unter 0173 5435596.
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Schöne Gedanken für mehr Schöne Gedanken für mehr 
Glück im AlltagGlück im Alltag

Denke lieber an das, was du hast,
als an das, was dir fehlt!

Suche von den Dingen, die du hast,
die besten aus und bedenke dann,

wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest,
wenn du sie nicht hättest.

Mark Aurel

Zwei Dinge sind unendlich,
das Universum und die menschliche Dummheit,

aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz 
sicher.

Albert Einstein

Der schlimmste Feind des Glücks ist der Zweifel
und nichts lähmt mehr unsere Kräfte
und verstimmt mehr unser Gemüt,

als ein Zustand der Unklarheit und Unschlüssigkeit.

Ernst Curtius

Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der 
Zukunft.

Konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment.

Buddha

Der Kluge lernt aus allem und von jedem,
der Normale aus seinen Erfahrungen
Und der Dumme weiß alles besser.

Sokrates

Immer die Wahrheit sagen
bringt einen wahrscheinlich nicht viele Freunde,

aber dafür die Richtigen.

John Lennon

Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Din-
gen,

Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.

Wilhelm Busch

Schloss Beichlingen

Schloss Beichlingen

Im letzten Jahr hat der Besitzer des Beichlinger Schlosses gewech-
selt. Der neue Eigentümer ist Herr Martin Ebel aus Hamburg. Er 
suchte ein Schloss deutschlandweit zum Sanieren und war ziemlich 
schnell dem Charme des Beichlinger Schlosses erlegen.

Seit dem letzen Jahr saniert er mit den verschiedensten Gewer-
ken. Das Schloss Beichlingen verfügt über 33 Zimmer in den 
verschiedensten Kategorien (Standard, Komfort/Themenzim-
mer oder Dreibettzimmer. Insgesamt 68 Betten die belegt wer-
den können. Die Hotelzimmer verteilen sich auf 2. und 3. Etage. 
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Zimmer

Parkettsaal

Die Zimmer sind alle unterschiedlich in der Länge, Größe und 
Ausstattung. Weiterhin können momentan bereits bis zu 3 Feri-
enwohnungen angemietet werden.

Die größte Ferienwohnung - Schloss hat zwei Bäder, Küche mit 
angrenzendem Wohnzimmer und 5 Schlafzimmern für bis zu 10 
Personen.

Die mittlere Ferienwohnung - Märchen verfügt über 1 Bad, Kü-
che mit Wohnzimmer und 4 Schlafzimmern für bis zu 8 Perso-
nen.

Die kleinste Ferienwohnung hat 1 Bad, Küche mit Wohnzimmer 
und 2 Schlafzimmern für bis zu 4 Personen. Die letzten beiden 
Wohnungen können auch zusammen als ganz große Ferienwoh-
nung genutzt werden.

Zu allen Zimmern und Ferienwohnungen kann ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet dazu gebucht werden. Kostenfreies WLAN 
und ausreichend Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Hoch-
zeiten können hier gefeiert werden. Es kann standesamtlich im 
Rittersaal und oder kirchlich in der kleinen Kapelle des Schlos-
ses geheiratet werden. Eine traumhafte Location zum Feiern, 
hier bleiben keine Wünsche offen, aber auch für bezaubernde 
Fotomotive.

Auf dem Außengelände gibt es Stellplätze für Wohnmobile, 
Grill und Grillkohle können dazu gemietet werden.

Tagesausflüge lassen sich ganz bequem innerhalb Thüringens 
mit dem Auto über A71 oder A4, Anschlussstellen liegen fast 
vor der Haustür, erreichen. Das Waldgebiet von Schmücke und 
Finne bietet sich für ausgedehnte Wanderungen und Fahrrad-
touren an. Auf dem Schlossgelände ist der Förderverein ansäs-
sig, der sich liebevoll um die Ausstellungen kümmert und regel-
mäßige Führungen anbietet. Desweiteren finden Vernissagen 
mit den verschiedensten Künstlern und Arbeitstechniken statt. 
Eine Ausstellung über die frühere Nutzung als Veterinärschule 
kann auch nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.

Das Schloss in Beichlingen ist immer einen Besuch wert, ob nun 
als Übernachtungsgast oder Tagesausflügler.

Zimmer

Zimmer


